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VORWORT

Die Novellierung des HessischenEochschüigesötzes, die nach der 
Streichung der Zwangsexmatrikulation aus dem HRG notwendig wurde , 
ist abgeschlossen. In dieser Wub wollen wir darstellen, welche Än
derungen sich im Gesetz ergeben haben und welche Auswirkungen die 
Novelle auf den Alltag an der Hochschule hat. Mit dieser Frage be
schäftigt sich der erste Artikel.

Im zweiten Artikel "Das HRG ist noch nicht vom Tisch" soll nochmals 
auf die Gesamtkritik an HRG und HHG eingegangen werden, da mit dieser 
Novelle zwar kleine Schöheitsreparaturen vorgenommen wurden, die 
Grundintension der Hochschulgesetzgebung aber weiter existiert.

Inhalts

1. : Neues aus dem Horrorkabinett: Die Novellierung des Hessischen
Hochschulgesetzes. - Stellungnahme 
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Neues aus dem

HorrorkabtneW
DIE NOVELLIERUNG DES HESSISCHEN HOCHSCHULGESETZES
-S tellu n g n a h m e  d e s  a s t a -

Still und leise^ ohne Presseknall und 
großes Aufsehen wurde vor einiger Zeit 
im hessischen Landtag die Novellierung 
des HHG (Hessisches Hochschulgesetz) 
beraten. Nachdem in den letzten Jahren 
immer nur Gruseliges aus dem Horror
kabinett in Wiesbaden zu vermelden war, 
stellt sich bei dieser Novellierung 
die Frager ob es sich diesmal vielleicht 
um erste Ansätze zum Umschwenken in der 
Hochschulpolitik der hess. Landesregie
rung handelt.
Ausgelöst wurde dieser Gesetzgebungs
vorgang durch einen Vorstoß der SPD 
auf Bundesebene, die Zwangsexmatriku
lation aus dem Hochschulrahmengesetz 
zu streichen.
um die Sache spannend zu machen, wählte 
man gleich den Weg über die Nein-Sage- 
Instanz in Bonn, den Bundesrat, da die
ser - wegen der Kulturhoheit der Län
der - einer Gesetzesänderung sowieso 
zustimmen mußte.
Nun gut - obwohl sich Bayern schmollend 
ins Eckchen verzog - stimmten Teile der 
CDU-regierten Länder zu und das HRG 
wurde an diesem Punkt geändert.
Um sich aber ein Hintertürchen offen 
zu halten, wurde der Abschnitt des 
HRG, der die Möglichkeit der Zwangs- 
exmatrikulation durch Prüfungesord- 
nungen offen läßt selbstredend nicht 
gestrichen. Damit ist die Möglichkeit 
gegeben, durch Prüfungsmeldefristen 
in Prüfungsordnungen der Fachbereiche, 
das System der Zwangsexmatrikulation 
vom willkürlichen Verwaltungsakt des 
Prüfungsamtes in ein individuelles 
Versagen der Studénten umzuwandeln.

Dieses Gebrechen hat sich auch in dem 
Entwurf der hessischen Landesregierung 
nicht wieder "ausgeschlichen".
Von allen Kultusbürpkraten einhellig 
dementiert, " das sei mit Sicherheit 
nie beabsichtigt,11 weigerte man sich 
jedoch einen Vorschlag der Landes- 
astenkonferenz,dies auch ins Gesetz 
unmißverständlich niederzulegen, 
ins Gesetz aufzunehmen. Der Entwurf 
der Landesastenkonferenz sah vor, 
die Aufnahme von Fristen,zum Bei
spiel für Anmeldungen zu Prüfungen, 
nur als Empfehlung vorzusehen.
Das hätte konkret bedeutet, daß 
von vornherein klar ist, daß eine Prü
fungsordnungen wie sie sich die 
Elektrotechnik-Professoren in Darm
stadt einfallen ließen, nicht gültig 
ist, da sie einen Prüfungsbeginn 
nach dem 2. Semester als Pflicht vor^ 
schreibtfund nicht von der Genehmigung 
oder Nichtgenehmigung des KuMi und 
seinem Wohlwollen abhängt. Obwohl 
der KuMi selbst schriftlich kundtat, 
daß er nicht beabsichtige,solche Prü
fungsordnungen zu genehmigen,legte 
er dem Landtag keine Formulierung vor, 
die diese Tarnmanöver ausschließt.
Soweit so mittelmäßig. In Anbetracht 
der nicht vorhandenen Reformbereit- 
schaft des Kultusministers in Sachen 
Hochschule erstaunt es dann auch nicht 
weiter, daß - obwohl das Gesetz dem 
Landtag insgesamt zur Beratung vorlag - 
man keine weitere Änderung, weder am 
Briefwahlsystem * noch am Ordnungsrecht, 
noch am Vermögensbeirat noch an der 
Diskriminierung der "sonstigen Mitar
beiter" (schon allein der Name ist 
bereits eine solche) in Gremien, noch 
an....  vorsah.
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Wer sich jetzt fragt, was eigentlich 
der ganze Artikel soll, da das alles 
kalter Kaffee sei, der soll bitte noch 
etwas weiterlesen, denn jetzt passiert etwas:
Nach zähem und langwierigen Geboxe 
hinter den Kulissen schlagen SPD/FDP 
vor. weitere Punkte mitzunovellieren:
- die Briefwahl
- die Nachdiplomierung
- den Vermögensbeirat

j
*Briefwahl

Erinnern wir uns: Auf Klage von 
TH-Studenten wurde die, vom KuMi 
im SommerSemester 79 erlassene 

Wahlordnung aufgehoben, die die 
Briefwahl als Regelwahl vorsah.
Das Gericht erklärte aber, die 
"allgemeine Briefwahl" - d.h. jeder 
Wahlberechtigte bekommt Wahlschein 
und alle Wahlunterlagen automatisch 
zugeschickt - für prinzipiell zuläs
sig, wenn der Wahlberechtigte nach
folgend die Möglichlichkeit zur Ur
nenwahl habe. Aus Protest gegen die 
Briefwahl und die damit verbundene 
Entpolitisierung der Wahl (man wählt 
Wochen vorher zuhause, statt nach^^ 
einem Wahlkampf, in dem sich alle 
Gruppen vorstellen) sowie die erheb
lichen Wahlunsicherheiten (hohe Un
gültigkeitsquote, viel mehr Wahlbe
trugsmöglichkeiten) hat die Studen
tenschaft der TH im Sommersemester 79 
die Wahlen nach der alten Satzung und 
in eigener Regie durchgeführt. Die 
jetzt vom Landtag verabschiedete 
Regelung hebt die Zwangsbriefwähl 
wieder auf, wenn der Konvent der 
Hochschule beschließt, daß Brief
wahl nur auf Antrag - wie bei Bun
destagswahlen üblich - zulässig ist. 
Die Studentenschaft der TH Darmstadt 
hat sich also in dieser Frage durch
gesetzt und die alte Satzungregelung 
ist damit wieder bestätigt.

i  IS 
W ahltn

( l | Die Verliefe? der Mlfiglledergrup» 
pew In den sentielem Kulleyi«loryin«n 
und Ins Fachbereichsrat weiden In freier, 
gleicher und geheimer Wehl von der Je
weiligen Mitgliedeigiuppe und, soweit 
gesetzlich nichts ende res bestimmt ist, 
n id )  den Grundsätzen der personalisier« 
ten Verhältniswahl gew ählt Durch die 
Regelung des W ehlveifahrens und die 
Bestimmung des Zeitpunkte der Wald 
sind die Voraussetzungen für eine mög
lichst hohe W ahllieteiligung zu schallen* 
bei W ahlen zum Konvent und zum 
Fedibereldisrat sind allen Wahlberech® 
tlgten Unterlagen für die Brielwahl zu» 
zusenden.

neui
Gesetzesnovelle

Gesetzesänderung;
§ 15 Abs. 1 Satz 2, Halbsatz 2 
erhält folgende Fassung: 
"...bei Wahlen zum Konvent 
und zu den Fachbereichsräten 
bestimmt die Wahlordnung der 
Hochschule ob die Unterlagen 
zur Briefwahl den Wahlberech
tigten von Amts wegen oder 
auf Antrag zuzusenden sind."
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bureditifjt, d ie W ählerv tüze id in isse  ein- 
zusehen. Die WaiilhciediliqtcMt sind v«m 
ihrer E intragung in das W ählerverzeich
nis zu benaih rh titigen . Die W ahlberech
tigung ist durch V orlage d e r fienadi- 
rid itigung  nach Satz 2 nachzuw eisen.

neu:

§ 16 Abs. 4, Satz 3 
erhält folgende Fassung: 
r'..Die Wahlberechtigung soll nach 
Möglichkeit durch Vorlage der Be
nachrichtigung nach Satz 2 nach
gewiesen werden. Auf Verlangen 
hat sich der Wähler über seine 
Person auszuweisen

Es sei an dieser Stelle darauf hinge- 
wiesen, daß alle studentischen Gruppen 
und auch alle Gruppen des Konventsiis auf den RCDS, der immer behauptet die Demokratie allein gepachtet 
zu haben, die Forderung nach Auf

hebung der Briefwahl unterstützten 
und sich an der Durchführung der Ur
nenwahlen für die Studentenschaft 
beteiligten, während der RCDS zum 
Boykott aufrief und den Präsidenten 
aufforderte, gegen die Studenten 
und den AStA vorzugehen. Sinnreicher
weise begründete der RCDS dieses Vor
gehen damit, daß er ja auch für die
Urnenwahl sei, aber das Gesetz....
Noch im Juni 80 versicherte der RCDS 
in einer Konventssitzung^auf der die 
Frage der Wahlordnung behandelt wur
de, daß an der Briefwahlregelung im 
HHG nichts geändert werde - wie man 
zuverlässig aus dem Landtag erfahren§abe - . Daß sich nichts ändert,tand offensichtlich im Interesse der
CDU. Sie beantragte im Landtag, 
die Zwangsbriefwahl beizubehalten.

Nachdiplomierung
Nachdem man von Bildungsreformen im 
großen und ganzen Abstand genommen 
hatte und auch die Integration des Hochschulwesens,(Gesamthochschule) 
mehr Chancengleichheit, Projektstu
dium, "Öffnung der Hochschule" auf 
den doch recht fernen Sankt Nimmer
leinstag verschoben wurde, wollte 
man wenigsten äußerlich den Fachhoch
schulstudenten ein Bonbon verpassen:

Sie erhalten jetzt auch Diplome (so
gar nachträglich, deshalb Nachdiplo
mierung!) und heißen nicht mehr gradu
ierte Ingenieure sondern Diplominge
nieure.
Schlimm wenn solche Leichenfledderei 
inhaltliche Reformen ersetzen soll!!!
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Zu diesen ominösen "Grundsätzen" führt 
die Landeshaushaltsordnung, die für diese 
Fragen verbindlich ist, aus, daß es dabei 
darum geht, ob

Vermögensbeirat
Die Mißgeburt der Mißgeburten sollte als 
zusätzliche Kontrollinstanz (außer Rech
nungsprüfung und Rechtsaufsicht) über 
die Studentenschaft und und ihr mißliebiges 
nanzgebahren wachen« Nominell mit sechs 
Studenten und fünf anderen Hochschulan
gehörigen besetzt, sollte jedoch der 
Kanzler . der Hochschule bei Ent
scheidungen von Belang^wie der Ent
lastung des AStA, ein Vetorecht habene 
Haushaltsberatungen des Studentenparla
ments über die eigenen Studentenschafts- 
beiträge würden zum Kaspertheater. & e r  
Vermögensbeirat kann - nach dem alten 
Gesetz - willkürlich Haushaltstitel 
verändern und neu festsetzen, kurz und 
gut:
Statt;"berät und unterstützt" hätte es 
iim.Gesetz "diktiert" heißen müssen« 
Angesichts dieser Sachlage beschlossen 
die meisten Studentenschaften in Hes-̂  
sen nicht am Vermögensbeirat teilzu
nehmen . Die Studentenparlamente nahmen 
keine Besetzung der Vermögensbeirats
sitze vor und Ernennung studentischer 
Mitgliedung durch den ünipräsidenten 
wie in Marburg wurden von den Paria- 
menatariern nicht angenommen« (Auch 
hier spielte der RCDS wieder eine 
rühmliche Rolle, er forderte die Be
setzung des Vermögensbeirats - um den
"linken Sumpf” trockenzulegen. Er 
lancierte Anfragen im hessichen Land*~ 
tag, in denen die CDU forderte, end«̂  
lieh gegen die ASten vorzugehen und 
die Gelder zu sperren«)
Mit durch den Protest der Studenten^ 
schäften und gute Argumente veranlaßt, 
schlug die SPD die Streichung dieses 
Paragraphen vor und schanzte im Rah^ 
men der Rechtsaufsicht über die Shn~ 
dentenschaft die Entscheidung dem 
Präsidenten zu« Das bedeutet für uns 
Studenten eine Klarstellung der Fron
ten: nicht ein scheinlegitimiertes 
Gremium sondern der Hochschulleiter 
muß jetzt, entscheiden fOb und warum 
er die Studentenschaft durch Eingriffe 
in ihre Finanzangelegenheiten politisch 
disziplinieren will« Die Hochschullei^ 
ter müssen sich immerhin einem Minimum 
öffentlicher Kontrolle durch den Konvent 
stellen und auch einmal gewählt werden 
(der Kanzler wird vom KuMi ernannt) und 
können schon als Kandidaten hierzu be*̂  
fragt werden. Darüberhinaus schlug die 
Landtagsfraktion der SPD vor, die Ge
nehmigung spraxis des studentischen 
Finanzhaushalts nicht willkürlich da
von abhängig zu machen, ob der Präsi
dent gerade im Clinch mit dem AStA 
liegt oder nicht, sondern nennt als 

~~:Entseheidungskriterium,daß Eingriffe 
nur bei Verletzung der "Grundsätze der 
ordnungsgemäßen Haushaltsführung statt
haft sind.

- des Haushaltsgesetzt und der Haushaltsplan 
eingehalten worden sind
- die Einnahmen und Ausgaben begründet und be
legt sind und die Haushaltsrechnung sowie die 
Nachweisungen über das Vermögen und die Schul
den ordnungsgemäß aufgestellt sind
- wirtschaftlich und sparsam verfahren wird
- die Aufgabe mit geringerem Personal- und Sach
aufwand oder auf andere Weise wirksamer er
füllt werden kann.
Hier sind im Wesentlichen rein formal fina^^ 
technische Bereiche angesprochen, die bisher 
schon durch das Studentenparlament und AStA 
selbst in Absprache mit dem Rechnungsptüfungs- 
amt (schon wieder so ein tolles Wortl) wahr- 
genommen wurden.
Diejenigen Hochschulpräsidenten, die 
schon in der Vergangenheit den AStA 
politisch gleichschalten wollten r 
(Uni Gießen) werden nichts unversucht 
lassen, über die"Grundsätze" hinaus 
in den AStA hineinzuregieren.Das zeigt 
auch die Malaise des Verabschiedeten 
Gesetzes: es bringt unbestreitbar Ver
besserungen, ist aber noch meilenweit 
von der Forderung der Studenten nach 
autonomen Organen (Satzungshoheit, Fi
nanzautonomie und Recht auf politi^ 
sehe Meinungsäußerungen, die von der 
Studentenschaft demokratisch beschlos
sen wird entfernt. Was also bleibt, 
ist, daß vun der 1978 geplanten Zer^ 
schlagung der Studentenschaft und 
ihrer Organe Abstand genommen wurde.
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VennAgetiibelrat
(I) Der VeintAflcitsWeirst beeil und 

unteistützt den Allgemeinen Sludenlen- 
»ussdiuB bet der Aufhellung und Aua* 
(iilimng de« I laushalt spians und bei der 
Verwaltung dei Vermögen» der 5lo* 
dentensdialL Die Finanzordnung, der 
Haushaltsplan der Studentenschaft und 
die Entlastung des Allgemeinen Studen
tenausschusses durch das Studentenpar
lament bedürfen der Zustimmung des 
Vermögensbeirats.

(?) Dem Vermögensbeirat gehören 
der Kanzler als Vorsitzender, vier vom 
Leiter der Hochschule bestellte Professo
ren und sechs vom Studentenparlament 
aus seiner Mitte nach den Grundsätzen 
der Verhältniswahl zu wählende Mit
glieder an. Der DeschluB über die Zu
stimmung des Vermöcjensbeirats cur 
Finanzordnung der Studentenschaft und 
cur Entlastung des Allgemeinen Studen
tenausschusses kann nur mit der Stim
me des Kanzlers gefaßt werdest.

• 71
Rechnungsprüfung

ft) Der Allgemeine Sludenlenaus- 
schuft legt dem Studentenparlament 
nach dem Ende des Haushaltsjahres un
verzüglich das Rechnungsergebnis vor. 
Die Rechnung der Studentenschaft Ist 
vor der ResdiluBfassung des Studenten
parlaments über die Entlastung des All
gemeinen Studentenausschusses von 
einem Redmungsprüfungsaussdiuft, der 
vom Studentenparlament nach den 
Crundsitzen der Verhältniswahl ge
wählt wird, zu prüfen. Das Ergebnis die
ser Prüfung Ist dem VerroÖgensbeirat 
und der Aufsichtsbehörde zusuleiten.

f?) Die Haushalts-, Wirtschaft»- und 
Kassenlühiung der Studentenschaft un
terliegt der Prüfung durch den Hessi
schen Redmungsiiol. Für die Vorprü
fung lat das Staatliche Rechnungspift- 
fungsamt Darmsladt zuständig.

Gesetzesnovelle:
§ 68 wird gestrichen
Dafür wird in § 71 folgender Ab- **
satz neu eingeführt:
Haushalt
? Der Leiter der Hochschule berät 
und unterstützt den Allgemeinen 
Studentenausschuß bei der Auf
stellung und Ausführung des Haus
haltsplans und bei der Verwaltung 
des Vermögens der Studentenschaft. 
Die Finanzordnung, der Haushalts
plan der Studentenschaft und die 
Entlastung des Allgemeinen Stu
dentenausschußes durch das Stu
dentenparlament bedarf der Zu
stimmung des Leiters der Hoch
schule.' Die Zustimmung zum Haus
haltsplan und zur Entlastüng 
darf nur versagt werden, wenn 
die Grundsätze einer ordnungsge
mäßen Haushaltsführung verletzt 
worden sind. "

Wie geht es nach der Novelle weiter

Diese HHG Novellierung wird daran 
zu messen sein, wie die Landesre- 
c^Jfcmng in den nächsten Jahren 
handelt um die Fehler, die durch 
HRG und Sparpolitik entstanden sind, 
auszugleichen.
Doch da sieht's gar nicht rosig aus:
Für das Jahr 1981 sollen gut 14.Mill. 
im Hochschulbereich eingespart wer
den, davon 3 Millionen im Wohnheimbau 
und 7 Millionen bei Hilfskräften und 
Praktika, was in einigen Fachbereichen 
zum vollständigen Zusammenbruch des 
ünibetriebs führen dürfte.
Nach den Schalmeien der Regestudienzei— 
ten drohen weitere Ersatzmaßnahmen:
Nach Bayerns Vorbild sollen die Studien— 
gebühren von 200 auf etwa 600 DM herauf— 
gesetzt werden.

Studienreform findet dort, wo sie ge
braucht wird, nicht statt. E s werden 
zwar dicke Bücher darüber geschrie^ 
ben und über die Untätigkeit der Hoch^ 
schulen geklagt, aber die wenigen re
formierten Studienordnungen bleiben 
jahrelang unbearbeitet im Kultusminis
ter ijim liegen. Wie ernst es in diesem 
Land mit Studienreform steht, zeigt 
auch die Nichtbestätigung des reform
orientierten Professor Daxner als 
Präsident der Gesamthochschule Kassel 
durch die hess. Landesregierung.
Klar ist, daß wir Studenten auch weiter
hin für unsere Forderungen eintreten wer
den und dies auch tun müssen, denn wo kein 
Druck ist. passiert auch nichts!I!
Klar ist, daß wir Studenten aucii wei
terhin für unsere Forderungen eintreten 
und dies auch tun müssen, denn wo kein 
Druck ist, passiert auch nichts!!
Es scheint auch so zu sein, daß Wider
stand, der über Jahre hinweg durchge
halten werden kann und nicht einfach 
verpufft,Chancen hat,Veränderungen 
zu veranlassen.
In diesem Sinne: venceremos, companeros!
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Das HRG ist noch, nicht vom Tisch!

So weit so schlecht! Studentengenerationen 
haben nun schon auf der HRG/HHG Gesetzge
bung rumgeprügelt und auch etwas erreicht. 
Fachschaften blieben erhalten. Die Zwangs
exmatrikulation fällt sicher, der Vermö— 
gensbeirat wohl in Hessen und die Brief
wahl als Regelwahl in Darmstadt.
All dies täuscht aber nicht über die Grund— 
Substanz dieses Gesetzeswerks hinweg. Von 
dem gutgemeinten Ansatz die reformunwilü
gen konservativen Hochschulen zu einer in
haltlichen Studienreform zu zwingen ist 
nichts mehr übrig geblieben, ja die Inten
tion wurde ins Gegenteil umgekehrt.
Die Auseinandersetzungen der letzten Zeit 
haben besonders deutlich gezeigt, wo die 
dicksten Keulenschwinger zu suchen sind.
So muß nach Vorstellung der Westdeutschen 
Rektorenkonferenz wieder Zucht und Ordnung 
in den Hochschulen einkehren.
Nicht Demokratisierungsprozeß, schon gar 
nicht drittel Parität, (wie schon mal in 
Darmstadt gehabt)l
Die Hochschule wird nach diesem Gesetz als 
eine Maschine verstanden, die hauptsächlich 
"beruflich qualifizieren soll", (gutartig 
formuliert).

Was aber den mündigen Bürger ausmacht ist 
so unbedeutend geworden, daß es schon unter 
der Tür weggeschoben wurde. Der Grundtenor 
der Hochschulrealität, und dazu gehört auch 
die Hochschulfinanzierung manifestiert die 
Eliteuni und zerschlägt jeglichen Reformen— 
satz die Hochschule als Bildungsinstanz für 
alle zu begreifen.
Aber nun mal zur Sache:
Im folgenden seien unsere Bedenken prizipi- 
eller und punktueller Natur gegen das Hess. 
Hochschulgesetz nochmal ause inan der geleg-1̂ ^

Alle- Macht dem Kultusminister

"Das HRG hat in vielfacher Hinsicht staatli' 
che Einflußmöglichkeiten auf die Arbeit der 
Hochschulen eröffnet,....".
Wie wahr sind doch KuMi Krollmanns Worte 
in der Begründung zu den Gesetzentwürfen 
zum Hessischen Hochschulgesetz, denn 
tatsächlich sin-d dem staatlichen Einfluß
nahme Tür und Tor geöffnet. Mit Hilfe 
der Rechtsaufsicht hat der Kultusmini
ster sich gleichzeitig die Fachaufsicht 
gesichert und das nicht nur in dem einen 
oder anderen Bereich, sondern in fast 
allen, für die Hochschule relevanten.
Einige Beispiele:
1. Studienreform
Abgesehen von der Tatsache, daß der Kul
tusminister Studiengänge erlassen kann, 
sind nach dem Wort des Gesetzes die Stu
dienreformkommissionen beauftragt nicht 
nur Grundsätze für bestimmte Studiengänge 
zu verfassen, sondern auch Musterstudien— 
und Prüfungsordnungen zu erarbeiten.
Wenn der KuMi sich diese Musterstudien
gänge zu eigen macht und an unlieb
samen Fachbereichen erläßt, heißt das 
"Fachaufsicht".
Damit sind der staatlichen Reglementie
rung bis in den kleinsten Bereich der 
Hochschule keine Grenzen mehr gesetzt.
Studienreform muß an den Hochschulen, 
an den Fachbereichen betrieben werden muß 
darf nicht als staatliche Reglementie
rung mißbraucht werden.



Wir wenden uns nach, wie vor gegen die 
zentralen Studienreformkonimissionen, 
weil sie undemokratisch besetzt sind 
(nur 1 Student) und somit unsere Inte
ressen nicht adäquat durchgesetzt wer
den können.
2. Ausbildungskapazitäten
Der Kultusminister legt für jede Hoch
schule, auf Vorschlag derselben, ja für 
jeden Fachbereich, die Kapazitäten fest, 
die (seiner Ansicht nach.) benötigt wer
den. Das Gespenst geistert noch, immer 
durch, die heiligen Hallen der Universi
täten. D.h. es werden "verordnetermaßen" 
jjehr Studenten in die Hochschulen ge
stopft als eigentlich, reinpassen.
Ursache dieser katastrophalen Studien— 
bedingungen ist die sich, ständig ver
schlechternde Hochschulfinanz ierung. 
Stagnation der Mittel bei steigenden 
Studentenzahlen wird über kurz oder 
lang zum Caos führen.

3. Rechts- und Fachaufsicht
Nach dem Gesetz hat der KuMi nach wie 
vor das Recht Studiengänge zu ändern 
bzw. aufzuheben, dasselbe gilt für Fach
bereiche und wissenschaftliche Zentren. 
Er kann Beschlüsse die "das Recht ver
letzen" aufheben oder beanstanden und, 
wie es so schön heißt: zuständige Stel
len zwingen das Erforderliche zu ver
anlassen. Im Klartext bedeutet das, 
daß Fachbereichsbeschlüsse aufgehoben 
werden können, ja sogar der KuMi an
stelle derer beschließen kann.

Nachmals soll angeknüpft werden an das 
Feld der Studienreform. Zu Beginn der 
HRG Diskussion sah man die Regelstudien
zeit mit Zwangsexmatrikulation als das 
Allheilmittel an. Was sollte nicht alles 
erreicht werden. Durch die Schrumpfung 
der Studienzeit sollte die Durchlauf
quote (als ob wir Hühnchen sind, die es 
zu rupfen gilt)’" erhöht werden. Der Wan
del im Hochschulbereich von einer "Aka
demikerausbildung für 5 % zu einer Aus— 
bildungsstätte für 25 % der Bevölkerung" 
sollte vollzogen werden. Der § 51 des 
HHG schildert das in den schönsten Wor
ten:
Aufgaben und Ziele der Studienreform 
§ 51
1 Die Hochschulen haben die ständige 
Aufgabe, im Zusammenwirken mit den zu
ständigen staatlichen Stellen, Inhal
te und Formen des Studiums im Hinblick 
auf die Entwicklungen in Wissenschaft 
und Kunst, die Bedürfnisse der beruf
lichen Praxis und die notwendigen Verän
derungen in der Berufswelt zu überprüfen 
und weiterzuentwickeln.
2. Die Studienreform dient der Neuordnung 
des Hochschulwesens. Sie soll insbeson
dere gewährleisten, daß
1. die Studieninhalte im Hinblick auf 
Veränderung in der Berufswelt den Stu
denten breite berufliche Entwicklungs- 
möglichkeiten eröffnen,
2, die Formen der Lehre und des Stu
diums den methodischen und didaktischen 
Erkenntnissen entsprechen,
3. die Studenten befähigt werden, Stu
dieninhalte wissenschaftlich selbst
ständig zu erarbeiten und deren Bezug 
zur Praxis zu erkennen,
4. einander entsprechender Hochschulab
schlüsse gleichwertig sind und die Mög
lichkeit des Hochschulwechsels erhalten 
bleibt.

Nun hat auch, der letzte (.Trottel) einge
sehen, daß die Regelstudienzeit mit 
Zwangsexmatrikulation ein gänzlich unge
eignetes Instrument ist, um all das zu 
erreichen. Es bleiben also die schönen 
Worte, leer und inhaltslos da stehen.
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4. Bei Ordnungsrecht wird uns noch schlecht.
Die Wurzeln des- Or^nungsrechts liegen be- 
reits über ein Jahrhundert zurück«
Abseits irgendwelcher offizieller Staate 
lieber Gerichtsbarkeit konnten die Hoch- 
schulen ihre Studiosi in einer Art Stan^ 
desgericht bei unerlaubten Handlungen be
strafen (ZoB. mit Karzer)«
Dies war letztendlich ein Bestandteil 
der Autonomie der Hochschule und bedeu
tete gleichzeitig, daß von jeder anderen 
Bestrafung abgesehen wurde«
ün so strahlt es uns heute noch in~§ 38 
des HHG entgegen?____________ _____
§ 38
Widerruf der Immatrikulation
1. Die Immatrikulation kann widerrufen 
werden, wenn ein Student durch Anwendung 
von Gewalt, durch Aufforderung zur Ge
walt oder durch Bedrohung mit Gewalt
1. den bestimmnngsgemäßen Betrieb einer 
Hochschuleinrichtung, die Tätigkeit eines 
Hochschulorgans oder die Durchführung 
einer Hochschnlveranstaltung behindert 
oder
2. ein Hochschulmitglied von der Aus
übung seiner Rechte'und Pflichten ab
hält oder abzuhalten versucht«
Gleiches gilt, wenn ein Student an den in 
Satz 1 genannten Handlungen teiinimmt oder 
widerholt Anordnungen zuwiderhandelt, die 
gegen ihn auf Grund des Kaüsrechts wegen 
Verletzung seiner Pflichten nach ' § 10 ge
troffen worden sind« Äußerungen des Stu
denten im Rahmen der Freiheit des Stu
diums nach § 11 Abs. 4 und 5sind keine 
Ordnungsverstöße und dürfen nicht mit 
rlaßnahmen des Hausrechts geahndet wer
den.
Das Ordnungsrecht ist also ein Sonder
recht für Studenten, daß der Hochschule 
ohne gerichtliches Verfahren erlaubt, 
Sanktionen bis hin zur Zwangsexmatriku- 
lation für mehrere Jahre zu beschließen.
Vor der wenig rühmlichen HRG-Zeit war das 
den Hochschulen nicht möglich? Studen
ten können nach geltendem Recht nur nach 
einer ordentlichen Klage von einem Gericht 
verurteilt werden.

Dies e gesonderte Gesetzgebxmg.-ist^,iü2i.--uSF 
unhaltbar. Es darf für Studenten, so wie 
das für Bundeswehrangehörige der Fall ist, 
keine Sondergesetzgebung geben« Wir be
geben uns nämlich nicht in die"Zucht einer 
Sache".
(Zitat der Westdeutschen Rektorenkonferenz 
über das was Hochschulen leisten sollen.)
Abschließend müssen noch 2 Punkte 
angesprochen werden, die leider bei der 
"heißen" HRG-Diskussi.on zu sehr unter 
den Tisch gefallen sind. Ein ganzer Ab
schnitt des Gesetzes befaßt sich mit Brüs
tungen (und akademischen Graden.) Resul
tat des ganzen ist ein Prüfungswahn der 
das Studium in handliche Abschnitte un
terteilt.
Wir wehren uns gegen die bestehenden Prü— 
fungsmodalitäten, weil sie das Konkur— 
renzdenken fördern und Kooperationsfähi^^ 
keit der Studenten blockieren.
Was nun noch fehlt ist die Forderung nach 
Satzungsautonomie der Studentenschaft«
In der Diskussion an den Wahlmodus ist 
diese grundlegende Frage erstickt wor
den.
Das HRG ist und bleibt auch nach diesen 
Novellierungsvorschlägen, das Machwerk 
von Interessen des Kapitals. Dies schlägt 
sich in reglementierter Studienreform, 
Unterdrückung der politischen Meinungs
äußerung der Organe der Studentenschaft 
und unannehmbaren Prüfungsvorschriften 
nieder. Wir sehen die Novellierung als
einen Erfolg an, doch geben wir uns da- 
rrilt npeh nicht zufrieden«

Das HRG ist noch nicht gegessen.


